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Kapitel 1

Einführung

In schlichter Klarheit formuliert § 69 Abs. 1 S. 1 GO-BT als Grundregel für
das Verfahren der Ausschüsse des Deutschen Bundestages:

„Die Beratungen der Ausschüsse sind grundsätzlich nicht öffentlich.“

Prima facie vermag dieser Umstand zu verwundern, erhebt das Parlament doch
den Anspruch als „Forum der Nation“1 der Ort zu sein, an dem in öffentlicher
Auseinandersetzung die großen, die Gesellschaft bewegenden Fragestellungen
beraten werden.2 Zwar eröffnen die sodann folgenden Geschäftsordnungsbestim-
mungen verschiedene Möglichkeiten, vom vorstehenden Grundsatz abzuweichen
und die Öffentlichkeit von Ausschüssen herzustellen. Diese werden jedoch ent-
weder – wie etwa die Möglichkeit, nach § 69 Abs. 1 S. 2 GO-BT die Öffentlich-
keit der Sitzung zu beschließen – in der Praxis nur sehr begrenzt wahrgenom-
men3 oder beziehen sich – wie die Möglichkeit, öffentliche Anhörungssitzungen
zu veranstalten – von vornherein auf einen eng umgrenzten Teilbereich der Aus-
schusstätigkeit. Sie vermögen somit den Grundsatz der Nichtöffentlichkeit allen-
falls geringfügig zu relativieren.

A. Anlass der Untersuchung

Es nimmt daher nicht wunder, dass die Öffentlichkeit von Bundestagsaus-
schüssen in der Vergangenheit immer wieder Gegenstand von Reformüberlegun-
gen war. Die Frage, ob parlamentarische Ausschüsse grundsätzlich öffentlich

1 Vgl. hierzu statt vieler Bundestagspräsident Dr. Norbert Lammert, BT-PlPr 18. WP/
1. Sitzung vom 22.10.2013, S. 8.

2 So erhebt der Bundestag selbst einen dezidierenden Anspruch an die eigene Trans-
parenz. Beispielhaft hierfür ist die institutionelle Verfestigung der Abteilung I „Infor-
mation und Dokumentation“ der Bundestagsverwaltung, welche für verschiedene
Aspekte der Außendarstellung, u. a. für die Parlaments- und Pressedokumentation, das
Parlamentsfernsehen, den Besucherdienst sowie für die gesamte Öffentlichkeitsarbeit
des Bundestages, zuständig ist. Vgl. den Organisationsplan der Verwaltung des Deut-
schen Bundestages, abrufbar unter: https:/ /www.bundestag.de/resource/blob/189334/
51cab6a18eb6210c88e1fcaaf91a47b9/lan-de-data.pdf (03.09.2019).

3 In der 17. Wahlperiode wurde lediglich in 151 Fällen von insgesamt 2805 Aus-
schuss- und Unterausschusssitzungen die Öffentlichkeit beschlossen. Siehe hierzu Deut-
scher Bundestag, Datenhandbuch zur Geschichte des Deutschen Bundestages seit 1990,
Kapitel 7.17, Kapitel 8.1 und Kapitel 8.7, jeweils abrufbar unter: https:/ /www.bundes
tag.de/datenhandbuch (10.10.2019).



oder nichtöffentlich tagen sollen, war bereits bei der Entstehung der Geschäfts-
ordnung des Bundestages 1951 Thema, wobei hier allein die Möglichkeit öffent-
licher Informationssitzungen Eingang in die Verfahrensvorschriften fand.4 Im
Zuge der sog. „kleinen Parlamentsreform“ von 1969, welche, in der Absicht, die
„Strukturmängel einer parlamentarischen ,Mischform‘ von Rede- und Arbeits-
parlament“5 abzumildern, erhebliche Änderungen des parlamentarischen Verfah-
rens und der zugrunde liegenden Geschäftsordnung mit sich brachte,6 war auch
die Frage der Ausschussöffentlichkeit Streitthema in der Reformkommission, im
Geschäftsordnungsausschuss sowie im Plenum.7 Im Ergebnis wurde eine grund-
sätzliche Öffnung der Ausschüsse allerdings abgelehnt und nach einer Kampf-
abstimmung mit knapper Mehrheit für den heutigen § 69 Abs. 1 S. 2 GO-BT
votiert, welcher die Möglichkeit eröffnet, die Öffentlichkeit durch Mehrheits-
beschluss des Ausschusses herbeizuführen.8

Im Anschluss hieran wurde in den siebziger Jahren weiter verschiedentlich im
juristischen9 und politikwissenschaftlichen10 Schrifttum Kritik am status quo bei
gleichzeitiger Forderung einer Reformierung hin zur vollständigen Öffentlichkeit
geübt. Auch die in der 7. Wahlperiode eingesetzte Enquête-Kommission Verfas-
sungsreform plädierte für die Einführung der Öffentlichkeit jedenfalls von erwei-
terten Ausschussberatungen.11 In der Folge wurde es für einige Zeit stiller um die
Reformfrage. Neuen Auftrieb erhielt die Forderung nach Ausschussöffentlichkeit
mit Einzug der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in den Bundestag. Diese spra-
chen sich erstmals in der 10. Wahlperiode für die grundsätzliche Öffentlichkeit
von Ausschusssitzungen aus12 und setzten diese Initiative in der folgenden Wahl-
periode fort.13 Im Gefolge der Parlamentsreform von 1995 wurde das Thema
Ausschussöffentlichkeit erneut aktuell. Diese resultierte schließlich in der Ein-
führung von § 69a GO-BT, welcher die Möglichkeit sog. „erweiterter öffent-
licher Ausschussberatungen“ vorsieht. Im Rahmen dieses Verfahrens wird die ab-

20 Kap. 1: Einführung

4 Schüttemeyer, in: Schneider/Zeh, Parlamentsrecht, § 42, Rn. 5.
5 Kißler, in: Schneider/Zeh, Parlamentsrecht, § 36, Rn. 67.
6 Siehe hierzu Kißler, Die Öffentlichkeitsfunktion, 1976, S. 527 ff.
7 Dabei sprach sich die FDP für eine grundsätzliche Öffentlichkeit und die SPD für

eine fakultative Ausschussöffentlichkeit aus. Die CDU/CSU-Fraktion lehnte beide Al-
ternativen ab. Vgl. hierzu Oberreuter, ZParl 6 (1975), S. 77 (81).

8 BT-PlPr 5. WP/240. Sitzung vom 18.9.1969, S. 13305 ff.
9 Achterberg, Die parlamentarische Verhandlung, 1979, S. 29 f.; Linck, DÖV 1973,

S. 513 ff.; Meyer, VVDStRL 33 (1975), S. 69 (117); Steiger, Organisatorische Grund-
lagen, 1973, S. 143 ff.; Versteyl, Der Einfluß der Verbände, 1972, S. 221 f.

10 Oberreuter, APuZ 21/1970, S. 3 ff.; ders., ZParl 6 (1975), S. 77 ff.; Steffani, in:
Lenz, Mensch und Staat in NRW, S. 259 (267 f.); Thaysen, Parlamentarisches Regie-
rungssystem in der Bundesrepublik, 1976, S. 45.

11 BT-Drs. 7/5924, S. 95 f.
12 BT-PlPr 10. WP/1. Sitzung vom 29.3.1983, S. 12 ff.
13 BT-Drs. 11/6021.



schließende Plenaraussprache durch eine Debatte im „kleinen Plenum“14 der er-
weiterten Ausschussberatung substituiert. In der Praxis stellte sich das Procedere
der erweiterten öffentlichen Ausschussberatungen jedoch als zu sperrig und kom-
pliziert dar, sodass es schlechthin kaum zur Anwendung gelangte und den Grund-
satz der Nichtöffentlichkeit daher nicht konterkariert.15

Die insoweit weiterhin ungeklärte Frage der Reformierung der Ausschuss-
öffentlichkeit hat in jüngster Vergangenheit neue Aktualität gewonnen. In der
18. Wahlperiode ist auf Betreiben der Oppositionsfraktionen Bündnis 90/Die
Grünen und Die Linke ein Antrag in den Bundestag eingebracht worden, der eine
grundsätzliche Öffentlichkeit der Ausschusssitzungen zum Ziel hatte.16 Der Vor-
schlag sah im Kern vor, das Regel-Ausnahme-Verhältnis zwischen öffentlichen
und nichtöffentlichen Ausschusssitzungen in § 69 Abs. 1 GO-BT umzukehren.
Daneben wurde eine als Soll-Vorschrift ausgestaltete Übertragung von öffentli-
chen Ausschusssitzungen in Echtzeit im Internet angeregt. Zur Wahrung von Ge-
heimnisschutzinteressen sah der Vorschlag eine Ausschlussmöglichkeit vor, die
an das Vorliegen überwiegender gesetzlich bestimmter oder auf § 17 GO-BT be-
ruhender Geheimhaltungsbedürfnisse bzw. schutzwürdiger Interessen Einzelner
geknüpft war. Über den Ausschluss sollte dabei in nichtöffentlicher Sitzung zu
beraten und abzustimmen sein. Schließlich beinhaltete die Vorlage die Regelung,
dass Protokolle öffentlicher Ausschusssitzungen, die zugänglichen Protokolle
nichtöffentlicher Sitzungen sowie alle Ausschussdrucksachen und sonstigen Be-
ratungsunterlagen, die keine Verschlusssachen darstellen, zeitnah öffentlich zu-
gänglich gemacht werden.

Die Regierungsfraktionen der CDU/CSU sowie der SPD positionierten sich
bereits früh gegen den Vorstoß. Zur Begründung wurde von deren Vertretern17

insbesondere auf die zu schützende Arbeitsfähigkeit der Ausschüsse verwiesen,
der eine Dauerbeobachtung durch das Publikum Schaden zufügen würde. Im In-
teresse sachlicher Effizienz der Vorbereitung von Beschlüssen und schneller Auf-
arbeitung komplexer Sachverhalte ohne „Schaufensterpolitik“ sollten die Aus-
schüsse vielmehr weiterhin nichtöffentlich tagen.18
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14 Bröhmer, Transparenz, 2004, S. 107.
15 Seit der Einführung wurde vom Instrument der erweiterten öffentlichen Aus-

schussberatung lediglich dreimal in der 13. Wahlperiode sowie einmal in der
14. Wahlperiode Gebrauch gemacht. Siehe Deutscher Bundestag, Datenhandbuch zur
Geschichte des Deutschen Bundestages seit 1990, Kapitel 8.6, abrufbar unter: https:/ /
www.bundestag.de/datenhandbuch (10.10.2019).

16 BT-Drs. 18/3045 S. 1 ff.
17 Im Interesse einer besseren Lesbarkeit wird im Kontext dieser Untersuchung nicht

ausdrücklich nach geschlechtsspezifischen Personenbezeichnungen differenziert. Die
gewählte männliche Form schließt eine adäquate weibliche Form gleichberechtigt ein.

18 Siehe hierzu die Einlassungen der Abgeordneten Michael Grosse-Bröhmer (CDU)
und Cristine Lambrecht (SPD) gegenüber dem Spiegel, abrufbar unter: http:/ /www.


